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e-mail: raus@bluewin.ch

ve r langen  S ie  e ine  Demons t ra t i on  und  werden  S ie  Ve rkäu fe r  RAUS
A u t o b a h n  N 0  1 2  -  A u s f a h r t  N o  6  M a t r a n ,  R i c h t u n g  P a y e r n e

bei Kauf ab 10’000.- (o.MwSt.) bieten wir 
Ihnen ein klappbares Elektrovelo an

für
d ie  Heuernte

für 
Sternradrechen

für 
Bodenbearbeitung

Aktion auf Maschinen50 PS AKTION ab Fr. 29’000.-

RAUS AG
Centre de Rosé, I.Z. 

Tuileries 11
CH-1754 Avry-Rosé 

«Heimisch»-Taschen

Jetzt bestellen:  
Tel. 044 217 77 33

Bieten Sie die Taschen in Ihrem 
Hofladen zum Verkauf an. 

Einkaufspreis ZBV Fr. 1.-/Stk., 
Verkauf durch Sie Fr. 2.-/Stk. 

Der Erlös gehört Ihnen.

Mindestbestellmenge 50 Stück, 
gegen Abholung in Dübendorf.

Für Ihren 
Hofladen

Mi, 29. Mai 2019

um 20.00 Uhr

Gemüsekultur Beerstecher

Hermikonstrasse 123

8600 Dübendorf

Programm
- Einblick in den Familienbetrieb Beerstecher

- Erfolgreicher Gemüseanbau 

-  Betriebsrundgang

2. JULA-Höck 2019

Mittwoch, 29. Mai 2019

um 20.00 Uhr

Ein Imbiss und geselliges Beisammensein sind garantiert. Der Anlass 

ist kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich. Weitere Infos: www.julazuerich.ch

Leserfoto 

Marlies Angst aus Grüningen hat uns diesen Schnappschuss zugesandt. Es zeigt Ernst Kunz 
mit goldenen Zöpfen. Besten Dank für dieses Leserfoto. 
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Agrisano

Wer hat Anspruch auf 
Prämienverbilligung?

Personen in bescheidenen wirtschaft-
lichen Verhältnissen haben in der 
Regel Anspruch auf eine Verbilligung 
ihrer Prämien für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung. Ob je- 
mand anspruchsberechtigt ist, ent- 
scheidet die jeweilige kantonale 
Durchführungsstelle. Massgebend  
für eine Prämienverbilligung sind  
die aktuellen Einkommens-, Vermö-
gens- und Familienverhältnisse.

Die Prämienverbilligung wird von Bund 
und Kantonen finanziert. Die Kantone 
vergüten diesen Betrag den Kranken
kassen, welche die Verbilligung auf 
der Prämienrechnung in Abzug brin
gen. Die anspruchsberechtigten Perso
nen werden jedes Jahr neu über die 
Steuerveranlagung ermittelt. In gewis
sen Kantonen werden sie direkt infor

miert, in anderen herrscht das Antrags
prinzip, d.h. ohne Antrag kein An
spruch. Wer einen Anspruch vermutet 
und kein Antragsformular erhalten 
hat, kann auf der Website der zustän
digen Kantonal oder Gemeindestelle 
ein neu trales Antragsformular bezie
hen. Die Anmeldefristen für die Prä
mienverbilligung sind kantonal unter
schiedlich. 

Wichtig: Die Kompetenz für den 
Entscheid eines Neuanspruchs (Verfü
gung), einer Reduktion oder Annulla
tion der Prämienverbilligung liegt aus
schliesslich bei den kantonalen Stel len. 
Wer zu einem Entscheid eine Bean
standung oder eine Frage hat, muss 
sich stets an seine kantonale Stelle 
wenden. Die Krankenkassen können 
zum Prozess beziehungsweise zum 
Entscheid einer Prämienverbilligung 
keine Auskunft erteilen. Die Adressen 
aller kantonalen Institutionen finden 

sich auf der AgrisanoWebsite unter 
Angebot/Krankenkasse/Prämienverbil
ligung.

Bauernfamilien sind bei diesem Sys
tem oftmals benachteiligt. Denn sie in
vestieren ihr Geld in den Betrieb oder 
zahlen Hypotheken ab, wodurch sich 
ihr steuerbares Vermögen erhöht. Das 
Vermögen ist aber in einigen Kantonen 
ein wichtiges Kriterium für eine Prä
mienverbilligung. 

Deshalb ist eine individuelle Bera
tung für Bauernfamilien besonders 
wichtig. Diese erhalten sie bei den 
land wirtschaftlichen Versicherungsbe
ratungsstellen, die den kan tonalen Bau
ernverbänden angegliedert sind.
n Ivo Peterhans, Leiter Kunden & Partner

Agrisano, Regionalstelle Zürich  
Telefon 044 217 77 55 
www.agrisano.ch

Aktuelles aus dem SBV

Notiz der Woche

Nachdem in der ersten Runde 3800 
deutsche Feld- und Hoftafeln der 
Kampagne «Wir schützen was wir 
lieben» bestellt wurden, werden  
in der kommenden Woche nochmals 
5600 ausgeliefert. 

Vergangene Woche wurden auch die 
bestellten Tafeln (2600 Stück) und Flyer 
für die Romandie verteilt. Damit soll

ten diesen Sommer in der gesamten 
Schweiz rund 13 000 Tafeln zu den The
men Pflanzenschutz, Fütterung und 
Tier haltung zu finden sein, und wich
tige Aufklärungsarbeit bei den Konsu
menten leisten im Kampf gegen die 
PflanzenschutzInitiativen. 

Wer noch keine hat und eine bezie
hen möchte, kann sich an den kanto
nalen Bauernverband wen den, diese 
neh men gerne Bestellungen entgegen.
n SBV

Ein ZBV-Mitglied stellt sich vor   

Kurzes Betriebsportrait: 31 ha
 – Milchwirtschaft
 – Viehzucht

Wie hat sich Ihr Beruf in den letzten  
10 Jahren verändert? 
Immer mehr und bald unüberschaubare Vor-
schriften.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem 
Betrieb? 
Die Milchwirtschaft möchte ich wenn mög-
lich beibehalten.

Wer hilft alles auf dem Hof mit? 
Ein Angestellter (50-Prozent-Anstellung), mei-
ne Frau, dann und wann die Kinder und ich 
selber.

Was ist Ihr Anliegen an die 
Bevölkerung? 
Dass die Bevölkerung sieht, dass wir nicht 
nur Direktzahlungsempfänger, Tierquäler, Ge-
wässerverunreiniger und Bodenverschmut-
zer sind, sondern dass wir in der Volkswirt-
schaft unseren berechtigten Platz haben.

Welche politischen Themen 
beschäftigen Sie zurzeit? 
Alle diese Initiativen welche uns Landwirte 
stark betreffen.

Von welchen Dienstleistungen des ZBV 
haben Sie bereits Gebrauch gemacht? 
Betriebsberatung.

Welches sind Ihre persönlichen Ziele  
für die nächsten Jahre? 

Eine Lösung finden betreffend der Hofnach-
folge.

Wofür sind Sie dankbar? 
Dass alle in meiner Familie gesund sind.

Welche drei Dinge würden Sie auf  
einen einsamen Hof mitnehmen? 
Meine Frau, meine Kinder und mein E-Book 
(sofern es auf dem Hof Strom gibt). n

 

«Immer mehr und  
bald unüberschaubare 

Vorschriften.»

Hannes Naef

Alter: 50 Jahre
Ort: Hirzel
Zivilstand: verheiratet, 3 Kinder
Beruf: Landwirt, Fütterungsberater
Hobbys: Familie, Reisen

Diverses
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Versicherungstipp: 
Mutterschaftsentschädigung
Jede Frau die berufstätig ist und somit AHV abrechnet hat Anspruch auf eine Mutterschafts-
entschädigung. Diese kann bei der SVA Zürich (www.svazurich.ch) beantragt werden, so-
bald das Kind auf der Welt ist. Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne! 
ZBV Versicherungen, 044 217 77 50 n ZBV Versicherungen

 

Der Zürcher Bauer n Nr. 21 n 24. Mai 201912


